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I. Tagesordnung

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 
der Jungheinrich AG zum 31. Dezember 2020, des vom Auf
sichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 
2020 sowie des zusammengefassten Lageberichtes für die 
Jungheinrich AG und den Konzern mit dem Bericht des Auf
sichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für 
das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 
2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 45.480.000,00 
wie folgt zu verwenden:

 a) Verteilung an die Aktionäre: 

  Zahlung einer Dividende 
 von € 0,41 je Stammaktie € 22.140.000,00

  Zahlung einer Dividende 
 von € 0,43 je Vorzugsaktie € 20.640.000,00

 b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen €  2.700.000,00

€ 45.480.000,00

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
 Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu 
erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
 Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu 
erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2021

 Gestützt auf die Empfehlung des Finanz- und Prüfungsausschusses 
schlägt der Aufsichtsrat vor, die 

PricewaterhouseCoopers GmbH,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 

 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

 Der Aufsichtsrat der Jungheinrich AG setzt sich gemäß § 11  
Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft und §§ 96 Absatz 1 und 2,  

Jungheinrich Aktiengesellschaft, Hamburg 
ISIN DE0006219900, DE0006219926 und DE0006219934

Wir laden hiermit  

die Aktionäre unserer Gesellschaft  

zu der

ordentlichen Hauptversammlung 

am Dienstag, den 11. Mai 2021,  

um 10:00 Uhr

ein.

Die Hauptversammlung wird ohne die Möglichkeit  

der persönlichen Teilnahme der Aktionäre oder  

ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) als 

virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Für ord-

nungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevoll-

mächtigten wird eine Bild- und Tonübertragung der 

gesamten Hauptversammlung live im passwortge-

schützten HV-Aktionärsportal der Gesellschaft erfolgen.

Die Stimmrechtsausübung der Stammaktionäre erfolgt 

ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Voll-

machterteilung an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter.

Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen  

zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur Haupt-

versammlung in Abschnitt III. 2.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktien-

gesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Friedrich- 

Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg. Aktionäre und  

ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) sind 

nicht berechtigt, physisch an der Hauptversamm-

lung teilzunehmen. Ihnen stehen die nachstehend in 

Abschnitt III. beschriebenen Rechte zu.
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101 AktG, 7 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 MitbestG aus je sechs Vertre-
tern der Aktio näre und der Arbeitnehmer und zu mindestens 30 % 
aus Frauen (also mindestens vier) und zu mindestens 30 % aus 
Männern (also mindestens vier) zusammen. Gemäß § 11 Absatz 1 
Satz 3 der Satzung der Gesellschaft werden von den Mitgliedern 
der Aktionäre vier von der Hauptversammlung gewählt und zwei 
von den Inhabern der Namensaktien entsandt.

 Der Aufsichtsrat hat aufgrund von einstimmig gefassten Beschlüs-
sen der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer 
beschlossen, dass es gemäß § 96 Absatz 2 Satz 3 AktG keine 
Gesamterfüllung geben soll. Der Aufsichtsrat ist daher sowohl  
auf der Seite der Anteilseigner als auch auf der Seite der Arbeit-
nehmer jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens  
zwei Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot gemäß 
§ 96 Absatz 2 Satz 1 AktG zu erfüllen.

 Die Inhaber der Namensaktien haben folgende Mitglieder in den 
Aufsichtsrat entsandt:

• Herrn Wolff Lange, Hamburg (entsandt bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2024 entscheidet),

Geschäftsführer der LJH-Holding GmbH, Wohltorf,

der im Übrigen folgende Mandate gemäß § 125 Absatz 1 
Satz 5 AktG innehat, wobei es sich bei dem unter (a) aufge-
führten Mandat um eine Mitgliedschaft in einem gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsrat und bei (b) um eine Mitgliedschaft 
in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen handelt:

a) HANSA-HEEMANN AG, Rellingen (Vorsitz),
b) Wintersteiger AG, Ried/Österreich (Vorsitz),

sowie 

• Herrn Andreas Wolf, Wohltorf (entsandt bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet),

Geschäftsführer der WJH-Holding GmbH, Aumühle. 

 Herr Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Aufsichtsrates, wurde in 
der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, in den 
Aufsichtsrat gewählt.

 Herr Frey hat im Übrigen folgende Mandate gemäß § 125 Absatz 1 
Satz 5 AktG inne, wobei es sich bei dem unter (a) aufgeführten 
Mandat um eine Mitgliedschaft in einem gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsrat und bei (b) um Mitgliedschaften in vergleichbaren in- 
und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
handelt:

 a) – Fielmann AG, Hamburg,
 b)  – HOYER GmbH, Hamburg,
  –  Blanc & Fischer Familienholding GmbH (vormals  

E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH), Oberderdingen,
  – Gottfried Schultz Automobilhandels SE, Ratingen.

 Die Amtszeit von drei weiteren durch die ordentliche Haupt-
versammlung am 24. Mai 2016 gewählten Mitgliedern endet mit 
Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung.

 Gemäß § 11 Absatz 2 der Satzung der Jungheinrich AG endet die 
Amtszeit der in der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung 
zu wählenden Mitglieder mit Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 
2025 entscheidet.

 Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der 
 Einzelabstimmung durchzuführen.

6.1 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, 

 Frau Dipl.-Ing. Antoinette P. Aris, MBA, Senior Affiliate Professor 
für Strategie am INSEAD (Fontainebleau/Frankreich), Den Haag/ 
Niederlande, erneut für eine volle Amtszeit in den Aufsichtsrat zu 
wählen. 

 Frau Aris hat folgende Mandate in Aufsichtsräten und Kontroll-
gremien gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG inne, wobei es sich  
bei allen um Mitgliedschaften in vergleichbaren ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen handelt:

– ASML N.V., Veldhoven/Niederlande,
– Randstad N.V., Diemen/Niederlande,
– Rabobank Group, Utrecht/Niederlande. 

6.2 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

 Frau Beate Klose, Diplom-Kauffrau, selbstständige Beraterin, 
Großhansdorf, erneut für eine volle Amtszeit in den Aufsichtsrat 
zu wählen.

 Frau Klose ist langjährige selbstständige Beraterin der WJH-
Holding GmbH, Aumühle, sowie der Sachsenwald Management 
GmbH, Aumühle.

6.3 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

 Herrn Dr. Ulrich Schmidt, Betriebs- und Volkswirt, Hamburg, 

Geschäftsführer der AWZ Asphaltmischwerke Verwaltungs-GmbH, 
Balingen, erneut für eine volle Amtszeit in den Aufsichtsrat zu 
wählen.

 Mit Blick auf die Empfehlung C.6 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 wird 
erklärt, dass nach Einschätzung des Aufsichtsrates, abgesehen 
von Frau Klose, keiner der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten 
in nach dieser Vorschrift offenzu legenden persönlichen oder 
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geschäftlichen Beziehungen zur Jungheinrich AG oder zu deren 
Konzernunternehmen, den Organen der Jungheinrich AG oder 
einem wesentlich an der Jungheinrich AG beteiligten Aktionär 
steht. Zudem hat sich der Aufsichtsrat bei den vorgeschlagenen 
Kandidaten versichert, dass diese jeweils den zu erwartenden 
Zeitaufwand aufbringen können.

 Weitere Informationen mit Lebensläufen von Frau Antoinette P. Aris,  
Frau Beate Klose und Herrn Dr. Ulrich Schmidt finden sich in 
Abschnitt II. 3.

7. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung 
der Vorstandsmitglieder

 Nach § 120a Absatz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer 
börsennotierten Gesellschaft über die Billigung des vom Aufsichts-
rat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder. 

 Der Aufsichtsrat hat über das System zur Vergütung der Vorstands-
mitglieder in seiner außerordentlichen Sitzung am 25. Februar 
2021 nach § 87a AktG beschlossen. Dieses Vergütungssystem mit 
Wirkung seit dem 1. Januar 2021 wird der Hauptversammlung zur 
Billigung vorgelegt. Es ist nachfolgend in Abschnitt II. 1. beschrie-
ben und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung  

 zugänglich gemacht.

 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

 Das nachfolgend in Abschnitt II. 1. beschriebene System zur Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder der Jungheinrich AG wird gebilligt.

8. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der 
 Mitglieder des Aufsichtsrates und entsprechende Satzungs
änderung (§ 18 der Satzung)

 Gemäß § 113 Absatz 3 AktG in der durch das Gesetz zur Umset-
zung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geänderten 
Fassung ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle 
vier Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss über die 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Die erstmalige 
Beschlussfassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Haupt-
versammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. 

 Die bisherigen Vergütungsregelungen für die Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind nach Einschätzung der Verwaltung aufgrund 
eingehender Überprüfung in einigen Punkten nicht mehr markt-
konform und daher anzupassen.

 Entsprechend der Empfehlung des Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex ist bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der 
höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden, des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie des Vorsitzenden und der 
Mitglieder von Ausschüssen angemessen zu berücksichtigen.

 Vorstand und Aufsichtsrat – Letzterer gestützt auf die Empfeh-
lung des Personalausschusses – schlagen deswegen vor, folgen-
den Beschluss zu fassen:

 (1)  Die jährliche Grundvergütung für die Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat beträgt künftig € 55.000,00. 

 (2)  Für den Vorsitz im Aufsichtsrat wird unverändert das Dreifache 
dieses Betrages, für den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichts-
rat nach wie vor das Eineinhalbfache dieses Betrages vergütet.

 (3)  Die Mitgliedschaft im Personalausschuss wird auch künftig mit 
zusätzlich € 25.000,00 honoriert, der Vorsitz mit dem Zwei-
fachen dieses Betrages. 

 (4)  Die Mitgliedschaft im Finanz- und Prüfungsausschuss wird 
auch künftig mit zusätzlich € 30.000,00 honoriert, der Vorsitz 
mit dem Zweieinhalbfachen dieses Betrages.

 (5)  Die Mitgliedschaft und der Vorsitz in den sonstigen Ausschüs-
sen (mit Ausnahme des paritätischen Ausschusses) werden 
entsprechend der Regelungen für den Personalausschuss ver-
gütet. 

 (6)  Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrates im Laufe eines 
Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Ver-
gütung zeitanteilig. Dies gilt entsprechend, wenn ein Mitglied 
des Aufsichtsrates aus einer mit einer zusätzlichen Vergütung 
verbundenen Funktion ausscheidet. 

 (7)  Über die funktionsbezogene feste Vergütung hinaus sollen 
den Aufsichtsratsmitgliedern nach wie vor ihre Auslagen sowie 
die auf ihre Aufsichtsratsbezüge entfallende Umsatzsteuer 
erstattet werden. 

 (8)  Ferner werden die Mitglieder des Aufsichtsrates in eine im Inte-
resse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unter-
haltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe 
und bestimmte Führungskräfte einbezogen, soweit eine solche 
besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

 (9) § 18 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:

„§ 18 Vergütung, Haftpflichtversicherung 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle 
Geschäftsjahr eine feste Grundvergütung, die für das ein-
zelne Mitglied € 55.000,00 beträgt. 

(2)  Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Dreifache, 
der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieser 
Grundvergütung.

(3)  Jedes Mitglied des Personalausschusses erhält zusätzlich 
eine feste jährliche Vergütung von € 25.000,00. Der Vor-
sitzende des Ausschusses erhält das Zweifache dieser 
 Vergütung.
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(4)  Jedes Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses erhält 
zusätzlich eine feste jährliche Vergütung von € 30.000,00. 
Der Vorsitzende des Ausschusses erhält das Zweieinhalb-
fache dieser Vergütung.

(5)  Die Vergütungsregelungen für den Personalausschuss 
gemäß vorstehender Ziffer (3) gelten entsprechend für  
Ad-hoc-Ausschüsse des Aufsichtsrates.

(6)  Die Mitglieder des paritätischen Ausschusses erhalten keine 
zusätzliche Vergütung.

(7)  Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teiles des 
Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einer mit einer 
zusätzlichen Vergütung verbundenen Funktion angehört 
haben, erhalten eine nach begonnenen Quartalen der 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat zu bemessende zeitan-
teilige Vergütung gemäß den Absätzen (1) bis (5).

(8)  Die feste jährliche Vergütung ist nach Ablauf des jeweiligen 
Bezugsjahres zur Auszahlung fällig.

(9)  Neben der Vergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichts-
rates Ersatz ihrer Auslagen und der auf die Aufsichtsrats-
bezüge entfallenden Umsatzsteuer. Ferner werden die 
Mitglieder des Aufsichtsrates in eine im Interesse der Ge - 
sellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und 
bestimmte Führungskräfte einbezogen, soweit eine solche 
besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.“ 

 Mit Wirksamkeit der Änderung von § 18 der Satzung findet die 
Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung erstmals für das am 
1. Januar 2021 begonnene Geschäftsjahr Anwendung.

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und  
zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des 
Andienungsrechtes beim Erwerb und des Bezugsrechtes bei  
der Verwendung

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 a)  Der Vorstand wird gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 AktG bis 
einschließlich zum 10. Mai 2026 ermächtigt, Vorzugsaktien  
der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung darf nicht 
zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden.

 b)  Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Vorzugsaktien mit 
einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von € 4.800.000,00 beschränkt, das entspricht 
rund 4,7 % des am 11. Mai 2021 bestehenden Grundkapitals 
der Gesellschaft von € 102.000.000,00. Auf die erworbenen 
Vorzugsaktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt 
oder welche ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 
keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft entfallen.

 c)  Der Erwerb der Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstandes 
und nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen über 
die Börse oder aufgrund eines an alle Vorzugsaktionäre der 
Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebotes oder auf-
grund einer an alle Vorzugsaktionäre der Gesellschaft gerich-
teten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten.

(1)  Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der 
von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (jeweils 
ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnittskurs an den 
fünf Börsenhandelstagen vor Eingehen der Verpflichtung 
zum Erwerb eigener Aktien um nicht mehr als 10 % über- 
oder unterschreiten. Der Durchschnittskurs wird bestimmt 
durch den volumengewichteten Mittelwert der Schlusskurse 
der Vorzugsaktien der Gesellschaft im Xetra-Handels system 
(beziehungsweise einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse. 

(2)  Erfolgt der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Kaufan-
gebotes an die Vorzugsaktionäre der Gesellschaft oder 
aufgrund einer an die Vorzugsaktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten, dürfen

 a.  im Falle eines an die Vorzugsaktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebotes der gebotene 
Kaufpreis (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) bezie-
hungsweise

 b.  im Falle einer an die Vorzugsaktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten die Grenzwerte der von der Gesell-
schaft festgelegten Kaufpreisspanne (ohne Erwerbs-
nebenkosten) 

  den volumengewichteten Mittelwert der an den fünf Börsen-
handelstagen vor dem Tage der öffentlichen Ankündigung 
des öffentlichen Kaufangebotes beziehungsweise der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-
boten ermittelten Schlusskurse im Xetra-Handelssystem 
(beziehungsweise einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % 
über- oder unterschreiten. 

  Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen 
Kaufangebotes beziehungsweise einer öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 
Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis bezie-
hungsweise von der durch die Gesellschaft festgelegten 
Kaufpreisspanne, so kann das öffentliche Kaufangebot 
beziehungsweise die öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall 
bestimmt sich der maßgebliche gebotene Kaufpreis bezie-
hungsweise die durch die Gesellschaft festgelegte Kauf-



10 11

preisspanne nach dem entsprechenden Schlusskurs der 
Vorzugsaktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem 
(beziehungsweise einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse am letzten Handels-
tag vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung; die 
10 %-Grenze für das Über- beziehungsweise Unterschrei-
ten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 

  Das Volumen des Kaufangebotes beziehungsweise der 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann 
begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufange-
bot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten das Volumen der angedienten Aktien 
das vorge sehene Rückkaufvolumen überschreitet, kann der 
Erwerb im Verhältnis der jeweils gezeichneten beziehungs-
weise angebotenen Aktien erfolgen; das Recht der Aktionäre, 
ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzu-
dienen, ist insoweit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte 
Annahme ge ringer Stückzahlen bis zu 100 Stück ange-
dienter  Aktien je Aktionär sowie eine kaufmännische Run-
dung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
können vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes 
Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen. 

  Das an die Vorzugsaktionäre der Gesellschaft gerichte-
te öffentliche Kaufangebot beziehungsweise die an die 
Vorzugsaktionäre der Gesellschaft gerichtete öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten können 
weitere Einzel heiten und Bedingungen enthalten. 

 d)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung 
gemäß vorstehender lit. a) bis c) erworbenen eigenen Aktien 
zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch 
zu den folgenden Zwecken, zu verwenden:

(1)  Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die 
Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im 
vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch 
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft ein-
gezogen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten 
Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der 
Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

(2)  Die Aktien können auch in anderer Weise als über die 
Börse oder aufgrund eines Angebotes an alle Aktionäre 
veräußert werden, wenn der bar zu zahlende Kaufpreis 
den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestat-
teten, bereits börsennotierten Aktien der betreffenden 
Gattung nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in 
dieser Weise veräußerten Aktien darf zusammen mit der 
Anzahl anderer Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 

Satz 4 AktG aus genehmigtem Kapital ausgegeben oder 
veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, die durch 
Ausübung beziehungsweise Erfüllung von Options- und/
oder Wandlungsrechten beziehungsweise -pflichten aus 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/
oder Genussrechten entstehen  können, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsaus-
schluss in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten. Maßgeblich ist das Grundkapital im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung oder das 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhan-
dene Grundkapital, je nachdem, welcher Wert geringer ist. 

(3)  Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen 
auf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen 
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aufgrund dieser Ermäch-
tigung erworbenen eigenen Aktien wird ausgeschlossen, soweit 
sie gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter (2) und (3) 
verwendet werden. Darüber hinaus kann im Fall der Veräuße-
rung der eigenen Aktien über ein Veräußerungsangebot an alle 
Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 
ausgeschlossen werden.  

 e)  Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 
eines oder mehrerer Zwecke durch den Vorstand ausgeübt 
werden. Die Ermächtigungen – mit Ausnahme der Ermäch-
tigung zur Einziehung der eigenen Aktien – können auch 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung 
durch Dritte ausgeübt werden.

 f)  Der Vorstand bedarf zur Ausübung der vorbezeichneten 
Ermächtigungen jeweils der Zustimmung des Aufsichtsrates.

  Der schriftliche Bericht des Vorstandes gemäß § 71 Absatz 1 
Nummer 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG über  
die Gründe für die Ermächtigung des Vorstandes, das Andie-
nungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien auszuschließen, 
kann von der Einberufung der Hauptversammlung an unter 

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung 

 eingesehen werden. Der Bericht wird auch in der Hauptversamm-
lung am 11. Mai 2021 dem beurkundenden Notar zugänglich 
sein und ist im Übrigen im Rahmen des folgenden Abschnittes II. 
abgedruckt.
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II.  Weitere Angaben und Berichte

1.  Angaben nach § 87a Absatz 1 AktG zur Beschreibung  
des  Vergütungssystems der Mitglieder des Vorstandes 
der Jungheinrich AG (zu Tagesordnungspunkt 7)

Präambel

Der Aufsichtsrat der Jungheinrich AG (im Folgenden „Jungheinrich“) 
hat das nachfolgend dargestellte Vergütungssystem für die Mitglie-
der des Vorstandes der Gesellschaft im Februar 2021 beschlossen. 
Das System ist rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. 
Mit diesem Vergütungssystem werden die geänderten gesetzlichen 
Regelungen zur Vorstandsvergütung nach dem Gesetz zur Umset-
zung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) umgesetzt. 
Außerdem berücksichtigt das System im Wesentlichen die Empfeh-
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung 
vom 16. Dezember 2019, der am 20. März 2020 im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht wurde.

Das neue Vergütungssystem gilt für alle neu abzuschließenden Dienst-
verträge mit Vorstandsmitgliedern und für Vertragsverlängerungen. 
Die bestehenden Mitlieder des Vorstandes können rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2021 in das neue Vergütungssystem überführt werden.

I.  Grundzüge des Vergütungssystems und Beitrag zur 
 Förderung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen 
Entwicklung

Mit der Weiterentwicklung des Vorstandsvergütungssystems hat der 
Aufsichtsrat übergeordnete Stoßrichtungen verfolgt:

Strategieorientierung

Ziel des Vergütungssystems ist es, die Erreichung der strategischen 
Ziele von Jungheinrich zu unterstützen und eine angemessene Ver-
gütung für die Mitglieder des Vorstandes zu gewährleisten. Über die 
Auswahl der Leistungskriterien bei der kurzfristigen und langfristigen 
variablen Vergütung sowie über das Setzen ambitionierter Zielwerte 
für die einzelnen Leistungskriterien hat der Aufsichtsrat somit dafür 
Sorge getragen, dass das Vergütungssystem im Einklang mit der lang-
fristigen Geschäftsstrategie von Jungheinrich steht. 

Nachhaltigkeit

Das Vorstandsvergütungssystem steht im Einklang mit der Unterneh-
mensstrategie von Jungheinrich, die neben profitablem Wachstum 
darauf ausgerichtet ist, nachhaltig Wert zu schaffen. Durch die Inte-
gration von Nachhaltigkeitszielen in die kurz- und langfristige variable 
Vergütung werden soziale und ökologische Aspekte in den Blick 
genommen und nachhaltiges Handeln der Gesellschaft gefördert.

Charakter eines Familienunternehmens

Das Vergütungssystem spiegelt den Charakter von Jungheinrich als 
Familienunternehmen wider und legt den Schwerpunkt auf Vertrauen 
und langfristige Beziehungen. Dem Eingehen zu hoher kurzfristiger 
Risiken wird durch eine Betonung der festen Vergütungskomponenten 
entgegengewirkt. 

Interessen der Aktionäre und der sonstigen Stakeholder

Das Vergütungssystem von Jungheinrich berücksichtigt neben  
den Interessen der Vorstände, Mitarbeiter und Kunden auch die  
der Ak tionäre. Über den Aktienbezug der langfristigen variablen  
Ver gütung sowie die Integration aktienbasierter Leistungskriterien  
wird den Interessen der Aktionäre Rechnung getragen. 

Klarheit und Verständlichkeit

Das Vergütungssystem für die Vorstände von Jungheinrich ist klar und 
verständlich gestaltet. Es befolgt die Vorgaben des Aktien gesetzes 
in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II) vom 12. Dezember 2019 und berücksichtigt 
im Wesentlichen die Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019. 

II.  Verfahren zur Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung  
des Vergütungssystems

Der Personalausschuss entwickelt Empfehlungen zum System der 
Vorstandsvergütung, die unter anderem auf den Empfehlungen und 
Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner 
jeweils geltenden Fassung basieren. Der Aufsichtsrat berät über die 
Empfehlungen des Personalausschusses und beschließt das System 
zur Vergütung des Vorstandes. Der Aufsichtsrat kann einen externen 
Berater hinzuziehen, auf dessen Unabhängigkeit er bei der Mandatie-
rung achtet.

Der Aufsichtsrat legt das beschlossene Vergütungssystem der Haupt-
versammlung zur Billigung vor. Billigt die Hauptversammlung das 
vorgelegte System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung 
spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung 
ein überprüftes Vergütungssystem zur Billigung vor.

In Übereinstimmung mit dem der Hauptversammlung vorgelegten 
Vergütungssystem legt der Aufsichtsrat die konkrete Zielvergütung 
sowie für das bevorstehende Geschäftsjahr die kurz- und langfristigen 
Leistungskriterien der variablen Vergütungsbestandteile fest. 

Um eine marktübliche und wettbewerbsfähige Vergütung sicherzu-
stellen, überprüft der Aufsichtsrat das Vergütungssystem und die Ver-
gütungshöhen des Vorstandes alle zwei Jahre. Der Personalausschuss 
unterstützt den Aufsichtsrat bei dieser Überprüfung durch Vorberei-
tungen und Empfehlungen. 

Im Rahmen der Überprüfung wird unter anderem die horizontale 
Üblichkeit der Vergütung (Vergleich zur Vorstandsvergütung in ande-
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ren Unternehmen) sowie die vertikale Üblichkeit (Vergütungs- und 
Beschäftigungsbedingungen innerhalb von Jungheinrich) untersucht 
und beurteilt. Zur Bewertung der horizontalen Üblichkeit werden 
Unternehmen herangezogen, die mit Jungheinrich insbesondere 
hinsichtlich der Kriterien Land, Branche und Größe vergleichbar sind. 
Innerhalb von Jungheinrich werden sowohl für aktuelle Relationen 
als auch für die Relationen in der zeitlichen Entwicklung der obere 
Führungskreis und die Belegschaft insgesamt zur Bewertung der 
Üblichkeit herangezogen. Der obere Führungskreis setzt sich aus  
den Management Level Executives und dem Management Level 1  
in Deutschland zusammen. Die Belegschaft insgesamt besteht aus 
den weiteren Angestellten und Arbeitern in Deutschland (exkl. Aus-
zubildende und Praktikanten).

Bei Bedarf werden Änderungen am Vergütungssystem vom Aufsichts-
rat beschlossen. Mindestens alle vier Jahre, oder falls wesentliche 
Änderungen beschlossen werden, wird das Vergütungssystem der 
Hauptversammlung erneut zur Billigung vorgelegt. 

Beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des 
Vergütungssystems werden die auch für die Behandlung von Interes-
senkonflikten geltenden Regelungen beachtet.

III. Bestandteile des Vergütungssystems

A. Übersicht über die Vergütungsbestandteile

Die jährliche Vergütung der Vorstandsmitglieder von Jungheinrich 
setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen Vergü-
tungsbestandteilen zusammen. Die erfolgsunabhängige Komponente 
besteht aus drei Bestandteilen: einer Grundvergütung, Nebenleis-
tungen und der betrieblichen Altersversorgung. Die erfolgsabhän-
gige Vergütung besteht aus zwei Komponenten: Zum einen erhält 
das Vorstandsmitglied eine kurzfristige variable Vergütung mit einer 
einjährigen Laufzeit (Short-Term Incentive – STI) und zum anderen 
virtuelle Performance Shares mit einer Laufzeit von drei Jahren und 
langfristiger Anreizwirkung (Long-Term Incentive – LTI).

Die Ziel-Gesamtvergütung setzt sich aus der Summe der erfolgs-
unabhängigen und der erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten 
zusammen. Dabei werden STI und LTI mit ihrem Zielbetrag, also der 
Höhe bei 100 % Zielerreichung, zugrunde gelegt. Der Anteil der lang-
fristigen variablen Vergütung übersteigt den Anteil der einjährigen 
variablen Vergütung. Die Anteile der Vergütungskomponenten an der 
Ziel-Gesamtvergütung ergeben sich wie folgt:

Vergütungskomponente Anteil an der Ziel-Gesamtvergütung

Grundvergütung ~ 40–50 %

Nebenleistungen ~ 1–5 %

Altersversorgung ~ 5–15 % 

ShortTerm Incentive ~ 15–25 %

LongTerm Incentive ~ 20–30 %

Vergütungs- 
komponenten

Ausgestaltung

Erfolgsunabhängige Vergütung

Grundvergütung Feste Vergütung, die in monatlichen Raten   
ausgezahlt wird

Nebenleistungen Im Wesentlichen Dienstwagen und Versicherungen

Altersversorgung Leistungsorientierte Zusage

Erfolgsabhängige Vergütung

 Kurzfristige 
 variable 
 Vergütung 

Plantyp • Zielbonus

Leistungskriterien • 45 % Konzern-EBT- 
Umsatzrendite

• 35 % Konzernumsatz steigerung

• 20 % Ausrüstungsquote 
 Lithium-Ionen

Diskretionärer 
Faktor

• Faktor in Höhe von 0,8 bis 1,2

Auszahlungs- 
begrenzung

• 150 % des Zielbetrages

Laufzeit • Ein Jahr

 Langfristige 
 variable 
 Vergütung

Plantyp • Virtueller Performance Share 
Plan

Leistungskriterien • 60 % Return on Capital 
 Employed (ROCE)

• 20 % Relativer Total Share-
holder Return (TSR) gegenüber 
einer indivi duellen Peergroup

• 20 % Nachhaltigkeitsziel

Diskretionärer 
Faktor

• Faktor in Höhe von 0,8 bis 1,2

Auszahlungs- 
begrenzung

• 180 % des Zielbetrages

Laufzeit • Drei Jahre

Sonstiges

Malus/Clawback Möglichkeit zur anteiligen Reduzierung beziehungs-
weise Rückforderung variabler Vergütung bei 
wesentlichen, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen

Maximal
vergütung

Begrenzung der für ein Geschäftsjahr gewährten 
Gesamtvergütung gemäß § 87a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 AktG:

• Vorstandsvorsitzender: € 3.500.000,00

• Ordentliche Vorstandsmitglieder  
jeweils: € 2.300.000,00

AbfindungsCap Abfindungen maximal in Höhe von einer Gesamt-
barvergütung beziehungsweise maximal für die 
 Restlaufzeit der Bestellung
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B. Erfolgsunabhängige Vergütung

Die erfolgsunabhängige Vergütung setzt sich aus der Grundvergütung, 
den Nebenleistungen und der Altersversorgung zusammen.

1. Grundvergütung

Die Grundvergütung ist ein fixer Betrag und wird monatlich in Raten 
ausgezahlt. 

2. Nebenleistungen

Jedes Vorstandsmitglied erhält zudem Nebenleistungen in Form von 
Sach- und sonstigen Bezügen. Die Nebenleistungen umfassen im 
Wesentlichen die Bereitstellung eines Dienstwagens sowie das Ein-
beziehen der Vorstandsmitglieder in eine Unfallversicherung. 

3. Altersversorgung

Die derzeitigen Vorstandsmitglieder von Jungheinrich haben Anspruch 
auf eine Alters- und Invalidenrente sowie Hinterbliebenenversorgung. 
Die Altersversorgung ist als eine leistungsorientierte Zusage ausge-
staltet, die das Vorstandsmitglied bei Vollendung des 63. Lebensjahres 
zu einer lebenslang zahlbaren Altersrente berechtigt.

Aspekt Ausprägung

Zusagetyp Leistungsorientierte Zusage

Renteneintritt Vollendung des 63. Lebensjahres

Sockelbetrag € 30.000,00 pro Jahr

Steigerung pro Vorstandsjahr € 4.200,00 pro Jahr

Auszahlungsoptionen Monatliche Auszahlung  
(jährliche Erhöhung um 1 %)

Invalidität/Tod Invalidität: 100 % 
Tod: 50 %

 
C. Erfolgsabhängige Vergütung

Die erfolgsabhängige Vergütung setzt sich aus der kurzfristigen 
 variablen Vergütung mit einjähriger Laufzeit und den virtuellen 
Performance Shares mit dreijähriger Laufzeit zusammen. Sie setzt 
Anreize zur Umsetzung der Strategie von Jungheinrich sowie zur 
langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. Der Auf-
sichtsrat definiert jährlich ambitionierte kurz- und langfristige Ziele für 
die Leistungskriterien, die an die operative Steuerung und die Unter-
nehmensstrategie angelehnt sind. Wie hoch die variable Vergütung 
ausfällt, ist unter anderem von der Erreichung der definierten Ziele 
abhängig.

1. Kurzfristige variable Vergütung (STI)

Die kurzfristige variable Vergütung trägt zur Förderung der Geschäfts-
strategie bei, indem sie die operative Umsetzung der Unternehmens-
strategie innerhalb eines Geschäftsjahres honoriert. Die zur Beurteilung 

des Erfolges maßgeblichen Leistungskriterien sind zu 45 % die Konzern- 
Ergebnis-vor-Steuern-Umsatzrendite (Konzern-EBT-Umsatzrendite), 
zu 35 % die Konzernumsatzsteigerung und zu 20 % die Ausrüstungs-
quote der Flurförderzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien. Die Konzern-
EBT-Umsatzrendite und die Konzernumsatzsteigerung zahlen auf die 
Strategie von Jungheinrich ein, profitabel zu wachsen. Die Ausrüs-
tungsquote der Flurförderzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien spiegelt 
als Nachhaltigkeitsziel die soziale und ökologische Verantwortung 
von Jungheinrich wider. Die Erweiterungen des Produktportfolios 
um zusätzliche Fahrzeuge mit vollintegrierter Lithium-Ionen-Batterie 
sind wichtige strategische Initiativen, die einen wirksamen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten.

Vor Beginn des Geschäftsjahres werden für jedes Leistungskriterium 
anspruchsvolle Schwellen-, Ziel- und Cap-Werte festgelegt. Die Ziel-
werte werden aus der operativen beziehungsweise strategischen Unter-
nehmensplanung abgeleitet. Bei einer Leistung unterhalb des Schwel-
lenwertes beträgt die Zielerreichung 0 %, der STI kann folglich komplett 
entfallen. Nach oben ist die Zielerreichung auf 150 % gedeckelt. 

Für die finanziellen Ziele und das Nachhaltigkeitsziel „Ausrüstungsquote 
Lithium-Ionen“ sehen die Bonuskurven schematisch wie folgt aus:

Die Schwellen-, Ziel- und Cap-Werte der STI-Leistungskriterien werden 
im Vergütungsbericht des jeweiligen Geschäftsjahres veröffentlicht, 
sofern dies nicht für die Marktstellung von Jungheinrich unbillig ist.

Die Höhe der kurzfristigen variablen Vergütung eines Geschäftsjahres 
bestimmt sich anhand der Zielerreichung der festgelegten Leistungs-
kriterien. Nach der Billigung des für das Geschäftsjahr relevanten 
Konzernjahresabschlusses durch den Aufsichtsrat wird die Zielerrei-
chung für jedes Leistungskriterium bestimmt. Dies erfolgt über den 
Vergleich der tatsächlich erreichten Ist-Werte mit den definierten 
Zielwerten. Die so ermittelten Zielerreichungsgrade werden mit der 
jeweiligen Gewichtung des Leistungskriteriums multipliziert, um die 
Gesamtzielerreichung zu bestimmen. Im Ausnahmefall kann der 
Gesamtzielerreichungsgrad durch den Aufsichtsrat in Form einer dis-
kretionären Entscheidung wegen außergewöhnlicher Ereignisse oder 
wegen der individuellen Leistung eines oder mehrerer Vorstandsmit-
glieder mit einem Faktor zwischen 0,8 und 1,2 multipliziert und damit 
angepasst werden. Die Gesamtzielerreichung wird mit dem Zielbetrag 
multipliziert, um den Auszahlungsbetrag zu bestimmen. Dieser ist auf 
150 % des Zielbetrages begrenzt. 
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Eine nachträgliche Änderung der Leistungskriterien und der Zielwerte 
für die Leistungskriterien ist ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat hat 
beim STI gemäß der Empfehlung in G.11 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in begründeten Sonderfällen die Möglichkeit, 
außergewöhnliche Entwicklungen bei den Bemessungsgrößen, Ziel-
vorgaben und der Feststellung der Zielerreichung angemessen zu 
berücksichtigen. 

2. Langfristige variable Vergütung (LTI)

Der aktienbasierte LTI trägt zur Förderung der Geschäftsstrategie bei, 
indem er die langfristige Wertsteigerung von Jungheinrich honoriert. 
Da die Strategie, profitabel zu wachsen, in hohem Umfang aus dem 
zur Verfügung stehenden Kapital getragen werden soll, ist ein wert-
orientierter Einsatz des gebundenen Kapitals langfristig von hoher 
Bedeutung. Der LTI trägt durch die absolute und relative Aktienkurs-
entwicklung dazu bei, die Interessen der Aktionäre und der Vor-
standsmitglieder noch stärker miteinander zu verknüpfen. Insgesamt 
wird der Anreiz geschaffen, den Unternehmenswert langfristig und 
nachhaltig zu steigern.

Der LTI wird in Form von virtuellen Performance Shares jährlich als 
Tranche gewährt und ist somit aktienbasiert. Zu Beginn der Laufzeit 
wird der Zielbetrag des LTI durch den durchschnittlichen Aktienkurs 
von Jungheinrich (arithmetisches Mittel der Schlusskurse der letzten 
120 Handelstage vor Beginn der Performanceperiode) geteilt, um 
eine Anzahl bedingt zugeteilter virtueller Aktien zu ermitteln ( virtuelle 
Performance Shares – VPS). Diese Anzahl der VPS kann sich in 
Abhängig keit der Zielerreichung der additiv verknüpften Leistungskri-
terien Return on Capital Employed (ROCE), relativer Total Shareholder 
Return (TSR) gegenüber einer individuellen Peergroup und einem 
Nachhaltigkeitsziel erhöhen oder verringern. Die Anzahl der VPS kann 
auch komplett entfallen, wenn die gesetzten Ziele deutlich verfehlt 
werden. 

0,8–1,2

Diskretionärer Faktor

Einjährige Performanceperiode

Auszahlung in €

Cap:  
150 % des Zielbetrages

Geschäftsjahr 1 Geschäftsjahr 2Geschäftsjahr 0

Zielbetrag in €

Konzern-EBT-Umsatzrendite

Konzernumsatzsteigerung

45 %

35 %

Zielerreichung in % (0  %–150 %)

Malus ClawbackAusrüstungsquote Lithium-Ionen 20 %

Short-term Incentive

Das erste LTI-Leistungskriterium bildet der ROCE, der mit 60 % 
gewichtet wird. Der Aufsichtsrat beschließt vor Beginn eines jeden 
Geschäftsjahres anspruchsvolle Schwellen-, Ziel- und Cap-Werte  
für den ROCE der jeweils neuen Tranche, die über die gesamte 
 dreijährige Laufzeit der Tranche Gültigkeit haben. Der vom Auf-
sichtsrat jährlich festzulegende Zielwert orientiert sich dabei an  
der strategisch zu erwartenden Rendite auf das gebundene  
Kapital. Nach der Billigung des für das letzte Geschäftsjahr der 
 Performanceperiode relevanten Konzernjahresabschlusses durch 
den Aufsichtsrat wird die Zielerreichung für den ROCE bestimmt. 
Dies erfolgt über den Vergleich des tatsächlich erreichten ROCE-
Ist-Wertes am Ende der dreijährigen  Performanceperiode mit dem 
definierten Zielwert. 

Das zweite Leistungskriterium, der relative TSR, vergleicht die TSR-
Performance von Jungheinrich mit der TSR-Performance einer 
individuellen Peergroup und wird mit 20 % gewichtet. Die Peergroup 
setzt sich aus den gleichen börsennotierten Unternehmen zusam-
men, die auch für den horizontalen Marktvergleich herangezogen 
werden. Die TSR-Performance berechnet sich aus dem Verhältnis 
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der Kursentwicklung zuzüglich gezahlter Dividende am Ende der 
Performanceperiode zum Wert am Anfang der Performanceperiode. 
Für jedes Unternehmen der Peergroup und Jungheinrich wird nach 
dem Ende der Performanceperiode die TSR-Entwicklung bestimmt. 
Die sich ergebenden Einzelwerte werden anschließend in eine Rang-
folge gebracht und mit einem Perzentilsrang versehen, wobei der 
0. Perzentilsrang der geringsten TSR-Entwicklung entspricht und der 
100. Perzentilsrang der höchsten TSR-Entwicklung.

Die Zielerreichung für den relativen TSR bestimmt sich nach dem 
Ende der Performanceperiode anhand des Perzentilsranges von 
Jungheinrich: Bis zum 25. Perzentilsrang entspricht die Zielerreichung 
0 %, am 25. Perzentilsrang 50 %, am 50. Perzentilsrang 100 % und ab 
dem 75. Perzentilsrang 150 %. Zwischen den genannten Perzentils-
rängen wird die Zielerreichung linear interpoliert.

0%

50%

100%

150%

25. 75.0. 100.

Z
ie

le
rr

ei
ch

u
n

g

50.
Perzentilsrang

Bonuskurve – relativer TSR

Virtueller Performance Share Plan

Das dritte Leistungskriterium ist ein nicht-finanzielles Ziel, das mit 
20 % gewichtet wird. Das nicht-finanzielle Ziel wird jährlich neu vom 
Aufsichtsrat festgelegt und kann aus einem Kriterien-Katalog für 
neue LTI-Tranchen ausgewählt werden. Dieser Katalog weist unter 
anderem folgende Kriterien auf, ist aber nicht auf diese begrenzt: 
Ausrüstungsquote Lithium-Ionen, CO₂-Reduktion. Die konkrete 
Ausgestaltung des Nachhaltigkeitszieles wird im Vergütungsbericht 
veröffentlicht, soweit es nicht für die wettbewerbliche Stellung von 
Jungheinrich unbillig ist.

Die ermittelten Zielerreichungsgrade des ROCE, des relativen TSR 
und des nicht-finanziellen Zieles werden mit der jeweiligen Gewichtung 
des Leistungskriteriums multipliziert, um die Gesamtzielerreichung zu 
bestimmen. 

Die finale Anzahl der virtuellen Performance Shares wird nach Ende 
der Performanceperiode bestimmt, indem die ursprünglich zuge-
teilte Anzahl der VPS mit der Gesamtzielerreichung multipliziert wird. 
Anschließend wird die finale Anzahl virtueller Performance Shares 
mit dem durchschnittlichen Aktienkurs am Ende der Performance-
periode (arithmetisches Mittel der Schlusskurse der letzten 120 Han-
delstage vor Ende der Performanceperiode) multipliziert, um den 
Auszahlungsbetrag zu bestimmen. Im Ausnahmefall kann der Aus-
zahlungsbetrag durch den Aufsichtsrat in Form einer diskretionären 
Entscheidung wegen außergewöhnlicher Ereignisse oder wegen der 
individuellen Leistung eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder mit 
einem Faktor zwischen 0,8 und 1,2 multipliziert und damit angepasst 
werden. In jedem Fall ist der Auszahlungsbetrag auf 180 % des Ziel-
betrages begrenzt.

Entwicklung des Aktienkurses

Geschäftsjahr 0 Geschäftsjahr 1 Geschäftsjahr 2 Geschäftsjahr 3 Geschäftsjahr 4

Finale  
Anzahl virtueller 
Performance Shares

 

Ø Aktienkurs (letzten  
120 Handelstage der 
Performanceperiode)

 

Auszahlung in €
Cap: 180 %

Malus Clawback

3jährige Performanceperiode

 

60 %

20 %

20 %

0,8–1,2

Diskretionärer Faktor

Return on capital employed (ROCE)

Relativer Total Shareholder Return ggn. Peergroup

Zielerreichung in % (0  %–150 %)

Nachhaltigkeitsziel

Zielbetrag in €

Ø Aktienkurs  
(120 Handelstage 
vor Zuteilung)

Bedingt zugeteilte  
Anzahl virtueller 
Performance Shares
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Eine nachträgliche Änderung der Leistungskriterien und der Zielwerte 
für die Leistungskriterien ist ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat hat auch 
beim LTI gemäß der Empfehlung in G.11 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in begründeten Sonderfällen die Möglichkeit, 
außergewöhnliche Entwicklungen bei den Bemessungsgrößen, Ziel-
vorgaben und der Feststellung der Zielerreichung angemessen zu 
berücksichtigen. 

Durch den Wechsel in das neue Vergütungssystem ergibt sich für die 
derzeitigen Vorstandsmitglieder eine veränderte Auszahlungsstruktur, 
wodurch bestimmte Vergütungselemente später zufließen. Um den 
Vorstandsmitgliedern den Übergang in das neue System zu erleichtern, 
erhalten sie zum Ausgleich einmalig im Jahr 2023 eine Übergangs-
leistung, die mit späteren Zahlungen verrechnet wird.

D. Sonstiges

1. Malus und Clawback

Die kurzfristige variable Vergütung und die virtuellen Performance 
Shares unterliegen Malus- und Clawback-Bedingungen. Bei wesent-
lichen, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen der 
Vorstandsmitglieder ist der Aufsichtsrat dazu berechtigt, bis zu 50 % 
der für das Geschäftsjahr der Pflichtverletzung gewährten, noch 
nicht ausgezahlten variablen Vergütung einzubehalten (Malus) und 
bis zu 50 % der bereits ausgezahlten variablen Vergütung für einen 
bestimmten Zeitraum zurückzufordern (Clawback). Die Entscheidung 
des Aufsichtsrates erfolgt dabei nach pflichtgemäßem Ermessen. Die 
eventuelle Verpflichtung des Vorstands mitgliedes zum Schadenersatz 
gegenüber der Gesellschaft gemäß § 93 Absatz 2 AktG bleibt davon 
unberührt.

2. Maximalvergütung

Die Vergütung des Vorstandes ist in zweierlei Hinsicht begrenzt. Zum 
einen sind die variablen Vergütungskomponenten der Höhe nach 
begrenzt (kurzfristige variable Vergütung: 150 % des Zielbetrages, 
virtuelle Performance Shares: 180 % des Zielbetrages). Zum anderen 
hat der Aufsichtsrat gemäß § 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AktG eine 
Maximalvergütung festgelegt, welche die zufließende Vergütung, die 
für ein Geschäftsjahr gewährt wird, begrenzt. Diese Maximalvergütung 
umfasst die Grundvergütung, Nebenleistungen, die Altersversorgung 
und Auszahlungen aus dem STI und LTI. Die Maximalvergütung beträgt 
für den Vorstandsvorsitzenden € 3.500.000,00 und für ordentliche 
Vorstandsmitglieder jeweils € 2.300.000,00.

IV. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte

A. Laufzeiten der Vorstandsdienstverträge

Die Vorstandsdienstverträge werden für die Dauer der jeweiligen 

Bestellung abgeschlossen und verlängern sich jeweils für die Dauer 

der Wiederbestellung. Die Bestelldauer beträgt drei Jahre für die 

ordentlichen Vorstandsmitglieder und vier Jahre für den Vorstands-

vorsitzenden.

Die Vorstandsdienstverträge sehen beiderseitig keine ordentliche 

Kündigungsmöglichkeit vor. Hiervon unberührt ist das beiderseitige 

Recht zur fristlosen Kündigung des Vorstandsdienstvertrages aus 

wichtigem Grund.

B. Leistungen bei Vertragsbeendigung

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Bestellung des Vorstands-

mitgliedes zum Mitglied des Vorstandes sowie des Dienstvertrages 

sollen gegebenenfalls (bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes im 

Sinne des § 626 BGB) zu vereinbarende Zahlungen an das Vorstands-

mitglied einschließlich Nebenleistungen nicht den Wert einer jährlichen 

Gesamtbarvergütung und nicht den Wert der Vergütung für die Rest-

laufzeit des Dienstvertrages überschreiten (Abfindungs-Cap).

C. Change of Control

Es bestehen keine Zusagen für den Fall einer vorzeitigen Beendigung 

der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change of 

Control).

D. Unterjähriger Ein oder Austritt

Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt eines Vorstandsmitgliedes 

während eines laufenden Geschäftsjahres wird die Vergütung pro rata 

temporis gewährt. 

Bei (vorzeitiger) Beendigung des Dienstvertrages oder Eintritt eines 

Versorgungsfalles bleiben die noch nicht ausgezahlten virtuellen Per-

formance Shares der bereits laufenden LTI-Tranchen in der vereinbar-

ten Höhe erhalten und kommen nach Feststellung der Zielerreichung 

durch den Aufsichtsrat nach den regulären Regelungen zur Auszah-

lung. Eine vorzeitige Auszahlung erfolgt nicht. Virtuelle Performance 

Shares aus laufenden Tranchen entfallen ersatzlos, wenn der Dienst-

vertrag eines Vorstandsmitgliedes durch die Gesellschaft aus wichti-

gem Grund außerordentlich beendet wird oder das Vorstandsmitglied 

sein Amt niederlegt.

E.  Vergütung der Aufsichtsratsmandate innerhalb und außerhalb 

des JungheinrichKonzerns

Etwaige Vergütungen eines Vorstandsmitgliedes aus Aufsichtsrats-

mandaten in Gesellschaften, an denen Jungheinrich oder ein mit 

Jungheinrich verbundenes Unternehmen eine wesentliche Beteiligung 

besitzt, werden auf die Bezüge des Vorstandsmitgliedes angerechnet. 

Der Aufsichtsrat hat das Recht zu entscheiden, ob und in welchem 

Umfang die dem Vorstandsmitglied aus der Wahrnehmung konzern-

fremder Aufsichtsratsmandate zufließenden Vergütungen auf die 

Bezüge des Vorstandsmitgliedes anzurechnen sind.
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V. Vorübergehende Abweichung vom Vergütungssystem

Eine Abweichung vom Vergütungssystem ist für den Aufsichtsrat 
ausnahmsweise dann in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Regelung des § 87a Absatz 2 Satz 2 AktG möglich, wenn außerge-
wöhnliche Umstände eine Abweichung im Interesse des langfristigen 
Wohlergehens der Gesellschaft notwendig machen. Dafür bedarf 
es eines Aufsichtsratsbeschlusses, der die Notwendigkeit einer 
Abweichung transparent und begründet feststellt. Die Bestandteile 
des Vergütungssystems, von denen unter den genannten Umstän-
den abgewichen werden kann, sind die Vergütungsstruktur sowie 
die de finierten Leistungskriterien und Zielvorgaben im STI und LTI. 
Zudem kann in diesem Fall der Aufsichtsrat vorübergehend zusätz-
liche Vergütungsbestandteile gewähren. Die von der Abweichung 
konkret betroffenen Bestandteile des Vergütungssystems und die 
Notwendigkeit der Abweichung sind überdies im Vergütungsbericht 
den Aktionären zu erläutern.

2.  Schriftlicher Bericht des Vorstandes über die  
Gründe für die Ermächtigung des Vorstandes,  
das Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb  
und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der 
Veräußerung eigener Aktien auszuschließen  
(zu Tagesordnungspunkt 9)

Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Absatz 1 Nummer 8 die Mög-
lichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene 
Ak tien bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Die Haupt-
versammlung hat die Gesellschaft zuletzt am 15. Mai 2014 zum Erwerb 
eigener Vorzugsaktien ermächtigt. Die Ermächtigung ist ausgelaufen. 

Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Vorstand erneut zum Erwerb 
eigener Vorzugsaktien zu ermächtigen. Die Ermächtigung ist auf 
den Erwerb von Vorzugsaktien mit einem auf diese Aktien entfal-
lenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft von 
€ 4.800.000,00 beschränkt, das entspricht rund 4,7 % des am  
11. Mai 2021 bestehenden Grundkapitals von € 102.000.000,00. 

Der Erwerb der Aktien erfolgt über die Börse oder aufgrund eines 
an alle Vorzugsaktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Kaufangebotes oder aufgrund einer an alle Vorzugsaktionäre der 
Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten. 

Der Vorstand ist lediglich berechtigt, Vorzugsaktien zu erwerben. Der 
Erwerb von Stammaktien wird von der Ermächtigung nicht umfasst. 

Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle Vorzugsaktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebotes beziehungsweise mittels einer öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das 
Volumen des Angebotes beziehungsweise der Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsange boten begrenzt werden. Dabei kann es 
dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an 
Vorzugsaktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachge-
fragte Menge an Vorzugsaktien übersteigt. In diesem Fall muss eine 
Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 

Repartierung nach dem Verhältnis der jeweils gezeichneten bezie-
hungsweise angebotenen Vorzugsaktien (Andienungsquoten) statt 
nach Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfah-
ren so in einem wirtschaftlich vernünftigen  Rahmen technisch besser 
abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Vor-
zugsaktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, 
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung des Aktienrückkaufes zu erleichtern. Auch eine faktische 
Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. 
Schließlich soll eine kaufmännische Rundung zur Vermeidung rech-
nerischer Bruchteile von Vorzugsaktien vorgesehen werden können. 
Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen 
andienenden Aktionären zu erwerbenden Vorzugsaktien so gerundet 
werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Vorzugsaktien 
abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat 
halten den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 
Andienungsrechtes der Aktionäre daher für sachlich gerechtfertigt. 

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, die aufgrund der 
Ermächtigung erworbenen eigenen Vorzugsaktien zu allen gesetzlich 
zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den nachfolgend aus-
drücklich aufgeführten Zwecken, zu verwenden.

Die vorgeschlagene Möglichkeit der Veräußerung eigener Vorzugs-
aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Absatz 1 
Nummer 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die Gesellschaft 
auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder 
aufgrund eines Angebotes an alle Aktionäre ermächtigen. 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen 
Vorzugsaktien können nach Alternative (1) von der Gesellschaft ein-
gezogen werden, ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung 
der Hauptversammlung erforderlich wäre. Gemäß § 237 Absatz 3 
Nummer 3 AktG kann die Hauptversammlung einer Gesellschaft die 
Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne 
dass hierdurch eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft 
erforderlich wird. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben 
der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich 
vor. Durch die Einziehung eigener Vorzugsaktien ohne Kapitalherab-
setzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll 
daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung 
der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden 
Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.

Voraussetzung für einen Bezugsrechtsausschluss ist in Alternative (2), 
dass die eigenen Vorzugsaktien entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG zu einem bar zu zahlenden Preis veräußert werden, der den 
Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits bör-
sennotierten Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein solcher Bezugs-
rechtsausschluss ist gesetzlich möglich und in der Praxis üblich. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Vorzugsaktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht 
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wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräuße-
rungspreises für die eigenen Vorzugsaktien geschieht zeitnah vor der 
Veräußerung. Der Vorstand wird – mit Zustimmung des Aufsichts-
rates – einen Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie 
dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Markt-
bedingungen möglich ist. Der Abschlag auf den Börsenpreis wird 
keinesfalls mehr als 5 % des Börsenkurses betragen. Die Möglichkeit 
der Veräußerung eigener Vorzugsaktien unter Bezugsrechtsaus-
schluss und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbes 
an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesell-
schaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen und internationalen 
Investoren eigene Vorzugsaktien schnell und flexibel anzubieten, den 
Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. 
Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des auf diese 
Weise veräußerten Anteiles eigener Aktien auf insgesamt maximal 
10 % des Grundkapitals – unter Anrechnung von Aktien, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung auf anderer Grundlage unter Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert werden – werden die Vermögensinteressen der Ak tionäre 
angemessen gewahrt.

Nach Alternative (3) hat die Gesellschaft darüber hinaus die Möglich-
keit, eigene Vorzugsaktien zur Verfügung zu haben, um diese beim 
Erwerb von Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen oder bei 
Beteiligungen daran oder beim Erwerb von sonstigen Vermögensge-
genständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensge-
genständen einschließlich Forderungen als Gegenleistung anbieten zu 
können. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 
die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen 
zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss 
Rechnung. Bei der Festlegung der Wertrelationen wird der Vorstand 
darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 
werden. Er wird sich insbesondere bei der Bemessung des Wertes der 
als Gegenleistung gewährten eigenen Vorzugsaktien am Börsenpreis 
der Vorzugsaktien der Gesellschaft orientieren. Um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch etwaige Schwankungen des Bör-
senpreises in Frage zu stellen, ist eine systematische Anknüpfung an 
einen Börsenpreis insoweit allerdings nicht vorgesehen. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Vorzugsaktien 
wird insoweit ausgeschlossen, als diese Vorzugsaktien gemäß Tages-
ordnungspunkt 9 lit. d) (2) und (3) in anderer Weise als durch Veräuße-
rung über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre verwendet 
werden. Darüber hinaus soll im Fall der Veräußerung der eigenen 
Vorzugsaktien über ein Veräußerungsangebot an alle Aktionäre das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden 
können. Der Ausschluss des Bezugsrechtes für Spitzenbeträge ist not-
wendig, um die Abgabe erworbener eigener Vorzugsaktien im Wege 
eines Angebotes an die Aktionäre technisch durchführen zu können. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
eigenen Vorzugsaktien werden entweder durch Verkauf an der Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Vorzugsaktien 
werden sich der Vorstand und der Aufsichtsrat allein vom wohlver-
standenen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen.

Alle Maßnahmen des Vorstandes auf der Grundlage der Ermächti-
gungen der Hauptversammlung gemäß dem Beschluss zu Tagesord-
nungspunkt 9 lit. a) bis e) der Hauptversammlung, also die Ausnut-
zung der Ermächtigungen sowohl zum Erwerb eigener Vorzugsaktien 
als auch zur Verwendung erworbener Vorzugsaktien, dürfen nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen werden.

Der Vorstand wird die einer Ausnutzung nachfolgende Hauptver-
sammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen 
unterrichten.

3.  Weitere Informationen zu den Wahlen zum Aufsichtsrat 
(zu Tagesordnungspunkt 6)

Frau Antoinette P. Aris 
Senior Affiliate Professor für Strategie am INSEAD, 
Aufsichtsrätin  mehrerer Unternehmen

Persönliche Daten:

Jahrgang: 1958

Nationalität:  Niederländisch

Ausbildung:

Dipl.-Ingenieur, Wageningen University 
MBA, INSEAD, Fontainebleau

Beruflicher Werdegang:

1986–2003 McKinsey & Co 
1986–1994  Berater (Amsterdam, London, München) 
1994–2003  Partner (München)

Seit 2003 INSEAD 
2003–2018  Adjunct Professor of Strategy,  
  Fokus: Digitale Transformation 
Seit 2018  Senior Affiliate Professor of Strategy,  
  Fokus: Digitale Transformation

2004–2007 Aufsichtsratsmitglied Media Capital SA, Lissabon

2005–2008 Aufsichtsratsmitglied Tipp24 AG, Hamburg

2008–2011 Verwaltungsratsmitglied, OPTA, Den Haag

2004–2014 Aufsichtsratsmitglied HANSA-HEEMANN AG, Rellingen

2011–2014 Aufsichtsratsmitglied Tomorrow Focus AG, München

2009–2015 Aufsichtsratsmitglied Sanoma Oy, Helsinki

2011–2015 Aufsichtsratsmitglied Kabel Deutschland AG, München

2014–2018 Aufsichtsratsmitglied ProSiebenSat1 SE, München

2014–2019 Aufsichtsratsmitglied Thomas Cook PLC, London

Seit 2011  Aufsichtsratsmitglied Jungheinrich AG, Hamburg,  
stellvertretende Vorsitzende des Finanz- und Prüfungs-
ausschusses, Mitglied des Personalausschusses

Seit 2015 Aufsichtsratsmitglied ASML N.V., Eindhoven

Seit 2018 Aufsichtsratsmitglied Randstad N.V., Diemen

Seit 2018 Aufsichtsratsmitglied Rabobank Group, Utrecht
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Frau Beate Klose 
Diplom-Kauffrau, selbstständige Beraterin im Bereich Family Office

Persönliche Daten:

Jahrgang: 1966

Nationalität: Deutsch

Ausbildung:

 Studium der Betriebswirtschaftslehre  
an der  Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Beruflicher Werdegang:

1993–1997  GGV Grützmacher, Gravert und Partner  
Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und 
 Rechtsanwaltskanzlei, Hamburg

Seit 1998  Selbstständigkeit im Bereich Family Office, dabei 
schwerpunktmäßig beratend tätig für die WJH Holding 
GmbH und die Sachsenwald Management GmbH

Seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG

 
Herr Dr. Ulrich Schmidt 
Betriebs- und Volkswirt, selbstständig, Geschäftsführer der AWZ  
Asphaltmischwerke Verwaltungs-GmbH, Balingen

Persönliche Daten:

Jahrgang: 1953

Nationalität: Deutsch

Beruflicher Werdegang:

1972–1974  Militärzeit: 2-jähriger Einsatz beim Bundesgrenzschutz 
mit einem Jahr Ausland in Kopenhagen und Nairobi

1974–1979  paralleles Studium an der Berufsakademie Kiel  
(duale Ausbildung mit praktischer Ausbildung bei  
der Orenstein & Koppel AG – Maschinenbau) und 
 Universität Kiel (Volkswirtschaft)

1980–1982  Assistent an der Universität Kiel, Betriebswirtschaft – 
Finanzwirtschaft

1983–2016 Beiersdorf AG
1984–1986  Leiter Treasury
1986–1988  Leiter Controlling medical Sparte
1989–1992   Leiter Materials Management/IT/QS medical und  

ab 1990 tesa Sparte
1992–1995  Leiter Unternehmensentwicklung/M&A 
1996–1999  Leiter Marketing & Vertrieb Beiersdorf Österreich
2000–2010   Geschäftsführer Beiersdorf Central Eastern  Europe 

Holding, Wien, mit 9 Tochtergesellschaften in 
 Ost europa

2011–2016   Vorstand Beiersdorf AG für Finanzen, HR, Supply 
Chain, Lateinamerika

2011–2019 Aufsichtsratsvorsitzender tesa SE

Seit 2016  Mitglied des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG und 
Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses

III. Weitere Angaben zu Einberufung und 
Durchführung der Hauptversammlung, zu 
Voraussetzungen der Teilnahme an der vir-
tuellen Hauptversammlung, zur Ausübung 
des Stimmrechtes durch die Stammaktionäre 
sowie der sonstigen Aktionärsrechte

1. Mitteilungen gemäß § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WpHG

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung 
im Bundesanzeiger € 102.000.000,00 und ist eingeteilt in 
102.000.000 Stück aktien, die sich aus 54.000.000 nennbetrags-
losen Stammaktien und 48.000.000 nennbetragslosen Vorzugs-
aktien ohne Stimmrecht zusammensetzen. Jede Stammaktie 
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, sodass die 
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung 
der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 
54.000.000 beträgt. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen 
Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt  werden. Derzeit hält 
die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

2.  Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
 Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Voraussetzungen zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung

 Auf der Grundlage von § 1 Absatz 2 des am 28. März 2020 in 
Kraft getretenen Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossen schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie, zuletzt mit Wirkung zum 28. Februar 2021 geändert durch 
das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungs-
verfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften 
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungs-
recht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 
(„COVID-19-Gesetz“) wird die Hauptversammlung gemäß der 
Entscheidung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtig-
ten ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. 
Stammaktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimm-
recht in der virtuellen Hauptversammlung ausschließlich im Wege 
der Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen 
an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ausüben. Eine 
elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von  
§ 118 Absatz 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.

 Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung sind in der für 
Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit 
(MESZ) angegeben.

 Für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre erfolgt eine 
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung im 
Internet im passwortgeschützten HV-Aktionärsportal der Gesell-
schaft, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter
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www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung 

 zu erreichen ist. Für alle Interessierten wird ebenfalls auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter der oben genannten Rubrik 
ein frei zugänglicher Streaming-Link verfügbar sein, über den die 
Reden der Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand verfolgt 
werden können. 

 Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung ist für die 
Stamm- und Vorzugsaktionäre sowie zur Ausübung des Stimm-
rechtes für die Stammaktionäre eine Anmeldung erforderlich.  
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse 

Jungheinrich AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt

Telefax: +49 69 12012 86045 
E-Mail: wp.hv@db-is.com

 bis spätestens am

4. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ)

 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
 zugehen. 

 Für Inhaberaktien gelten die folgenden Bestimmungen: Zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung ist für Stamm- und Vor-
zugsaktionäre sowie zur Ausübung des Stimmrechtes für Stamm-
aktionäre darüber hinaus der Nachweis des Anteilsbesitzes erfor-
derlich. Aktionäre von Inhaberaktien weisen ihre Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechtes durch einen gemäß § 67c Absatz 3 AktG durch 
den Letztintermediär ausgestellten Nachweis über den Anteils-
besitz des Aktionärs, der der Gesellschaft auch direkt durch den 
Letzt intermediär übermittelt werden kann, nach. Inhaber von 
Stammaktien, die ihre Aktien nicht in einem von einem Interme-
diär geführten Depot verwahren, weisen ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechtes durch eine entsprechende Bescheinigung ihres 
Anteilsbesitzes durch die Gesellschaft, einen innerhalb der Euro-
päischen Union ansässigen Notar, eine Wertpapiersammelbank 
oder einen Intermediär nach. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 
von Inhaber aktien hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), 
also auf den 

20. April 2021 (0:00 Uhr MESZ),

 und muss der Gesellschaft spätestens am 

4. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ)

 unter der vorstehend für die Anmeldung benannten Adresse 
zugehen.

 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes als 
Aktionär hinsichtlich der Inhaberaktien nur, wer den Nachweis 
des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Weise frist-
gerecht erbracht hat. Insbesondere haben Veräußerungen oder 
sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag 
im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang 

und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechtes 
des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 
Aktionär werden, sind – soweit es sich um Inhaberaktien han-
delt – nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der Nachweis-
stichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

3. Stimmrechtsausübung und Bevollmächtigung

 Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Rechte 
auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall gelten die vor-
stehend beschriebenen Regelungen betreffend Inhaberaktien 
für eine frist- und formgerechte Anmeldung und den frist- und 
formgerechten Nachweis des Anteilsbesitzes. Die Vollmachts-
erteilung muss gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG grundsätzlich  
in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. 

 Stamm- und Vorzugsaktionäre können einen  Bevollmächtigten 
da durch bevollmächtigen, dass sie die auf der Zugangskarte 
abgedruckte Vollmacht ausfüllen und die Zugangskarte mit den 
Zugangsdaten für das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal 
dem Bevollmächtigten aushändigen. Vollmachten können alter-
nativ auch unter Verwendung der Daten der Zugangskarte gemäß 
dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren elektronisch 
über das Internet erteilt werden. Durch Verwendung des pass-
wortgeschützten HV-Aktionärsportals und Eingabe von Vor-  
und Nachnamen und Wohnort des Bevollmächtigten erklärt der 
Bevollmächtigte, dass er ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde. 
In diesem Fall ist der Gesellschaft jedoch zusätzlich ein Nachweis 
der Bevollmächtigung bis zum Ende der Hauptversammlung auf 
die nachstehend genannte Weise zu übermitteln.

 Wenn ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigt 
werden soll, besteht kein Textformerfordernis. Vielmehr richtet 
sich in diesem Fall das Formerfordernis nach den aktienrechtlichen 
Vorschriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 
in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder 
Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht 
verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht  nachprüfbar 
festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 
AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigen 
wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mög-
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liche Form der Vollmacht ab. Gemäß § 67a Absatz 4 AktG ist ein 
Intermediär eine Person, die Dienstleistungen der Verwahrung 
oder der Verwaltung von Wertpapieren oder der Führung von 
Depotkonten für Aktionäre oder andere Personen erbringt, wenn 
die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien von Gesell-
schaften stehen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben. Der Begriff 
Intermediär umfasst demnach insbesondere Kreditinstitute im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der sogenannten Kapital-
adäquanzverordnung (Verordnung (EU) Nr. 575/2013). Gemäß 
§ 67a Absatz 5 Satz 2 AktG ist ein Letztintermediär, wer als Inter-
mediär für einen Aktionär Aktien einer Gesellschaft verwahrt.

 Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag  
der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten im pass-
wort geschützten HV-Aktionärsportal hochgeladen werden oder 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse 
erfolgen:

Jungheinrich AG 
HV-Stelle 
Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 
Telefax: +49 40 6948-1288 
E-Mail: hv@jungheinrich.de

 Den Aktionären wird ein Formular zur Anmeldung der Teilnahme 
an der Hauptversammlung übermittelt. Mit diesem Formular muss 
ein Aktionär, der die Hauptversammlung verfolgen oder sich ver-
treten lassen möchte, eine Zugangskarte auf seinen Namen oder 
den des Bevollmächtigten anfordern. 

 Den stimmberechtigten Stammaktionären bieten wir an, dass sie  
sich durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter in der virtuellen Hauptversammlung vertreten lassen können. 
Die Stammaktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen 
ebenfalls eine Zugangskarte zur Hauptversammlung anfordern. 
Die Vollmacht und die Weisungen für den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen 
Gründen bis spätestens 9. Mai 2021 (Tag des Einganges) bei der 
Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein: 

Jungheinrich AG 
HV-Stelle 
Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 
Telefax: +49 40 6948-1288 
E-Mail: hv@jungheinrich.de

 Alternativ kann der von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-
vertreter von den stimmberechtigten Stammaktionären auch 
über das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal bevollmächtigt 
werden. Über das HV-Aktionärsportal erteilte Vollmachten und 
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter müssen bis zum Beginn der Abstimmung auf der Haupt-

versammlung vollständig erteilt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist 
auch ein Widerruf der über das Internet erteilten Vollmachten 
oder eine Änderung über das Internet erteilter Weisungen mög-
lich. Um das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal zu nutzen, 
bedarf es der auf der Zugangskarte abgedruckten erforderlichen 
Log-in-Daten (Zugangsnummer und PIN-Code). Den Zugang 
erhalten die Aktionäre über die Internetseite der Gesellschaft unter

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung

 Näheres wird den stimmberechtigten Stammaktionären schriftlich 
mitgeteilt.

 Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

4. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechtes durch Briefwahl

 Stammaktionäre können ihre Stimmen ausschließlich im Wege 
elektronischer Kommunikation oder schriftlich abgeben, ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung 
für die Ausübung des Stimmrechtes durch Briefwahl ist die form- 
und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. 

 Für die elektronische Briefwahl steht das passwortgeschützte  
HV-Aktionärsportal der Gesellschaft unter

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung
 

 ab dem 20. April 2021 bis zum Beginn der Abstimmung in der 
Hauptversammlung zur Verfügung. Zugangsdaten erhalten die 
stimmberechtigten Stammaktionäre nach ihrer Anmeldung. 

 Alternativ können die stimmberechtigten Stammaktionäre für die 
Briefwahl nach erfolgter Anmeldung auch das zusammen mit der 
Zugangskarte zugesandte Formular benutzen. Die schriftlichen 
Stimmabgaben müssen spätestens bis zum 9. Mai 2021 (Tag des 
Einganges) bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse ein-
gegangen sein: 

Jungheinrich AG
HV-Stelle
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefax: +49 40 6948-1288
E-Mail: hv@jungheinrich.de

5. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 
 erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Stückaktien), können 
gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf  
die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
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 Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zuganges des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
standes über den Antrag halten. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

 Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich unter der Adresse

Jungheinrich AG
Vorstand
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

 oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB unter der Adresse

E-Mail: hv@jungheinrich.de

 mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätes-
tens zum Ablauf des 

10. April 2021 (24:00 Uhr MESZ),

 zugehen.

 Gegenanträge von Aktionären mit Begründung gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG oder Vorschläge von 
Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschluss-
prüfern gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende 
 Adresse im Original, per Telefax oder per E-Mail zu übersenden:

Jungheinrich AG
HV-Stelle
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefax: +49 40 6948-1288
E-Mail: hv@jungheinrich.de

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die min-
destens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis 
spätestens zum Ablauf des 

26. April 2021 (24:00 Uhr MESZ),

 unter der vorstehend angegebenen Adresse eingehen, werden 
einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung allen 
Aktionären im Internet unter 

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung 

 unverzüglich zugänglich gemacht, wenn die übrigen Vorausset-
zungen für eine Pflicht zur Veröffentlichung gemäß § 126 bezie-
hungsweise § 127 AktG erfüllt sind, insbesondere sofern – bei 
Inhaberaktien – ein Nachweis der Aktionärseigenschaft erfolgt. 
Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben 
unberücksichtigt.

 Form- und fristgerecht nach vorstehenden Bestimmungen gemäß 
§§ 126, 127 AktG übermittelte und von der Gesellschaft zugänglich 
gemachte Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionä-
ren gelten gemäß § 1 Absatz 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der 
Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 
und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

6. Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

 Aktionäre haben kein Recht, in der Hauptversammlung gemäß 
§ 131 Absatz 1 und Absatz 4 AktG von der Verwaltung mündlich 
Auskunft zu verlangen. Aktionäre, die sich form- und fristgerecht 
nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zur Hauptver-
sammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen 
haben, haben aber gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des 
COVID-19-Gesetzes das Recht, im Wege elektronischer Kommu-
nikation Fragen zu stellen. Der Vorstand entscheidet nach pflicht-
gemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Fragen 
in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt.

 Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichts-
rates beschlossen, dass Fragen spätestens einen ganzen Tag vor 
der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzu-
reichen sind, um einen reibungslosen Ablauf der Hauptversamm-
lung zu ermöglichen. 

 Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die 
bis spätestens zum Ablauf des 

9. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ)

 über das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal unter

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung

 eingereicht werden. Das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal 
der Gesellschaft einschließlich der Möglichkeit zur Übermittlung 
von Fragen steht den Aktionären ab dem 20. April 2021 zur Ver-
fügung.

7. Erklärung Widerspruch

 Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, 
haben abweichend von § 245 Nummer 1 AktG die Möglichkeit, 
ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Widerspruch gegen 
einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege 
der elektronischen Kommunikation bei dem beurkundenden 
Notar zu erklären. Eine gültige Erklärung des Widerspruches setzt 
voraus, dass der Aktionär oder der Bevollmächtigte den Wider-
spruch unter Angabe des Beschlusses, gegen den sich der Wider-
spruch richtet, bis zum Ende der Hauptversammlung über das 
passwortgeschützte HV-Aktionärsportal der Gesellschaft unter

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung

 einreicht.
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8. Weitere Erläuterungen und Veröffentlichungen auf der 
 Internetseite der Gesellschaft

 Diese Einladung, weitere Informationen und weitergehende Erläu-
terungen zu den Rechten der Aktionäre sind im Internet unter 

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung 

 abrufbar.

 Den Aktionären werden die Informationen gemäß § 124a AktG auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter

www.jungheinrich.com  
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung

 zugänglich gemacht. Ein Bericht des Vorstandes mit den erläu-
ternden Angaben nach §§ 315a, 289a HGB ist für die Gesellschaft 
nicht abzugeben, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

 Wie vorstehend erläutert, können ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten die gesamte Hauptversamm-
lung über das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal der Gesell-
schaft in Bild und Ton verfolgen. Die Ausführungen des Versamm-
lungsleiters zur Eröffnung der Hauptversammlung und die Reden 
des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie des Vorstandsvorsitzenden 
sind über die vorstehend genannte Internetseite der Gesellschaft 
beziehungsweise unter der vorstehend genannten Rubrik für 
einen frei zugänglichen Streaming-Link empfangbar, sodass auch 
sonstige Interessierte diese Ausführungen live verfolgen können. 

9. Informationen zum Datenschutz

 In diesem Abschnitt informieren wir Sie darüber, welche perso-
nenbezogenen Daten wir von Ihnen als unserem Aktionär bezie-
hungsweise eines gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreters 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung unserer virtuellen Hauptversammlung verarbeiten 
und welche Rechte Ihnen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) und dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 
Daten zustehen.

 Kategorien von personenbezogenen Daten,  
die verarbeitet werden

 Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der 
Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener 
Daten ihrer Aktionäre: Kontaktdaten (z. B. Name oder die E-Mail-
Adresse), Informationen über ihre Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) 
und Verwaltungsdaten (z. B. die Zugangsnummer und Account-
Daten des passwortgeschützten HV-Aktionärsportals). 

 Wenn Sie unser HV-Aktionärsportal im Internet nutzen, erheben 
wir die erforderlichen Daten zur Nutzung und Bereitstellung des 
Aktionärsportals. Dazu gehören Zugangsdaten (Zugangsnummer 

und PIN-Code) und die folgenden Zugriffs- und Geräteinforma-
tionen, die in den Webserver-Log-Files protokolliert werden: 
abgerufene beziehungsweise angefragte Daten; Datum und Uhr-
zeit des Abrufes; Meldung, ob der Abruf erfolgreich war; Typ des 
verwendeten Webbrowsers; Referrer-URL (die zuvor besuchte 
Seite); IP-Adresse; Aktionärsnummer und Session-ID; Log-in. Ihr 
Browser übermittelt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie 
unser Aktionärsportal besuchen.

 Schließlich verarbeiten wir auch Informationen zu Fragen und 
sonstigen Anfragen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, 
die in Bezug auf die Hauptversammlung über das Aktionärsportal 
eingereicht werden.

 Rechtsgrundlage und Zwecke der Datenverarbeitung

 Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der Hauptversammlung. Die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversamm-
lung basiert auf Artikel 6 Absatz 1 lit. c DS-GVO. Danach ist eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die 
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Haupt-
versammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 
nachzukommen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kate-
gorien personen bezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe der 
personenbezogenen Daten der Aktionäre können sich diese nicht 
zur Haupt versammlung anmelden.

 Die Verarbeitung der oben genannten Zugriffsdaten und Geräte-
informationen ist erforderlich, um das Aktionärsportal technisch 
bereitstellen zu können, sowie zur Missbrauchserkennung, Stö-
rungsbeseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ab - 
laufes der virtuellen Hauptversammlung. Rechtsgrundlage dieser 
Verarbeitung ist das berechtigte Interesse der  Jungheinrich AG an 
den in diesem Abschnitt genannten Datenverarbeitungszwecken 
(Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO). 

 Verantwortliche Stelle 

 Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich.  
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Jungheinrich AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
E-Mail: datenschutz@jungheinrich.de

 Weitergabe der personenbezogenen Daten/  
Einbindung von Dienstleistern

 Personenbezogene Daten, die die Aktionäre betreffen, werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise 
erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von 
der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen 
der Durchführung der virtuellen Hauptversammlung beauftragt 
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wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversamm-
lungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder 
Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene 
Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienst-
leistung notwendig ist. Das Aktionärsportal wird durch unseren 
Dienstleister UBJ. GmbH, Hamburg, ausschließlich in unserem 
Auftrag und nach unserer Weisung betrieben.

 Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechtes 
in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können 
andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilneh-
merverzeichnis über die von Aktionären erfassten Daten erlangen. 
Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesord-
nungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen beziehungsweise 
-wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären 
gestellt werden, die personenbezogenen Daten dieser Aktionäre 
veröffentlicht.

 Sofern Sie als Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, im 
Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung über unser Aktionärs-
portal Fragen einzureichen, erfolgt dies – wenn Sie mit Anklicken 
der entsprechenden Box dem zustimmen – unter Nennung Ihres 
Namens. Dieser kann dann von anderen Teilnehmern der virtuel-
len Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden. 

 Speicherdauer

 Wir löschen die oben genannten personenbezogenen Daten, 
sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Die im Zusammen-
hang mit der Hauptversammlung erhobenen Daten werden je 
nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) 
nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann 
gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im 
Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen 
oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 
erforderlich.

 Die vorgenannten Zugriffsdaten und Geräteinformationen werden 
in der Regel 30 Tage nach Ablauf der virtuellen Hauptversamm-
lung gelöscht, soweit sie nicht unter die Aufbewahrungsfristen für 
Hauptversammlungsunterlagen fallen.

 Ihre Datenschutzrechte

 Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, 
die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Aus-
kunft zu erhalten (Artikel 15 DS-GVO). Zusätzlich haben sie das 
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Artikel 16 DS-GVO), 
das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfang-
reich verarbeiteten Daten zu verlangen (Artikel 18 DS-GVO) 
und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten 
 beziehungsweise zu lange gespeicherten personenbezogenen 
Daten (Artikel 17  DS-GVO – soweit dem keine gesetzliche Auf-
bewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Artikel 17 
Absatz 3 DS-GVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben 

 Aktionäre das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an uns 
übergebenen Daten in einem gängigen Dateiformat (Artikel 20 
DS-GVO – Recht auf „Datenportabilität“).

 Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der 
Jungheinrich AG verarbeiten, haben Sie das Recht, aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbe-
zogener Daten einzulegen (Artikel 21 DS-GVO – Widerspruchs-
recht). Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn,  
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
über wiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, 
 Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

 Zur Ausübung dieser Rechte der Aktionäre genügt eine entspre-
chende E-Mail an:

datenschutz@jungheinrich.de

 Darüber hinaus haben Aktionäre auch das Recht zur Beschwerde 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

 Den Datenschutzbeauftragten der Jungheinrich AG erreichen 
Aktionäre unter folgender Adresse:

Jungheinrich AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
E-Mail: datenschutz@jungheinrich.de

 Hamburg, im März 2021

 Jungheinrich AG 
 Der Vorstand

Allein maßgeblich im Sinne des Aktiengesetzes ist die im 
 Bundesanzeiger am 31. März 2021 veröffentlichte Einberufung 
mit Einladung.



 Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon: +49 40 6948-0
Telefax: +49 40 6948-1777
Internet: www. jungheinrich.com
E-Mail: info@ jungheinrich.de


